
Hermeneutik der Moraltheologie
Von Walter Kerber,

Diıie gesonderte Behandlung Problems der Hermeneutik SPC-
z1ell der Moraltheologie bedarf Rechtfertigung Wenn INan

„Hermeneutik“ die Lehre VO  3 den Prinzıpıien der Auslegung
Aussage versteht wırd sıch die theologische Hermeneutik

erster Linıe IMMIL der Auslegung der Aussagen der Heıligen Schrift
beschäftigen haben aber auch MI1L den Dokumenten der Tradıtion,
besonders den verbindlichen Aussagen des kirchlichen Lehramtes, das
die Aussagen der Offenbarung ausgelegt hat Da 6S aber I:E Sıcher-
eit außerhalb VO  $ Schrift un Tradıtıon keine Quellen
Streng theologischen Lehre geben kann, erscheint C1iNC CISCHC Behand-
lung der Hermeneutik der Moraltheologie überflüssig und könnte
höchstens C413 Paar Anwendungen für die pastorale Praxıs bıeten

ntgegen dieser Auffassung sol] 1er QEZEIYT werden daß sıch
der Moraltheologie das hermeneutische Problem ganz C1ISCHCN
VWeıse stellt mehr noch da{fß CS 1er BLG besondere Tiefe und Zu-

erhält
In der moraltheologischen Hermeneutik geht es nıcht 1Ur darum,

W as die eigentlıche Bedeutung des Wortes Gottes oder kirch-
liıchen Definition 1ST sondern die rage, W Aas WITL 1er und heute
tun sollen Viele sittlichen Gebote, WI1e S1C der Heılıgen Schrift ent-
halten sind der von der Kırche verkündet wurden, sefzen CiHE be-
LimMMLTIie geschichtliche Sıtuation VOTFraus und brauchen deshalb ıcht
unbedingt auch heute och gelten, Wenn S1' die Sıtuation an-
delt hat Es wandelt S1C}  h also nıcht NUur das Sprachverständnıis, sondern

och näher umschreibenden Sınne as, Was durch die
Sprache ausgedrückt werden soll weıl heute vielleicht C1in anderes
Handeln sittlıch gefordert wırd als früher Eın eintaches Beispiel Der
PaSSıVvVec vertrauende Gehorsam gegenüber der VO  —$ Gott gesetzten
Obrigkeit mMag estimmten Gesellschaft als Bedingung fried-
lıchen Zusammenlebens sittliıch geboten SC11H Eıne andere often und
demokratisch strukturierte Gesellschaft erfordert Zıvilcourage, Mut
ZUuUr Kritik vielleicht zZUu aktiven Wıderstand Diese Schwier1g-
eIit besteht aber grundsätzlich für jede Auslegung Gesetzes-

erbert Vorgrimler, Art Hermeneutik, LThK 21960) 256

Biblische Hermeneutik entwickelt worden.‘‘
CIgENECN Disziplin 1St die theologische Hermeneutik 1Ur als
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Lexties mehr oder wenıger un 1St mMI1It den Miıtteln der allgemeinen
juristischen Hermeneutik lösen.

Eın Unterschied ergibt sıch jedoch Aaus der Eıgenart des sittlichen
Handelns. Fuür das rein rechtliche Handeln genugt notfalls die zußere
Konformität miıt dem Gesetz, der reine Gesetzesgehorsam, ohne da{ß
die für das Gesetz maßgeblichen Gründe immer bejaht oder über-
haupt erkannt werden mussen. Das eigentlich sıttliıche Handeln 1sSt
dadurch ausgezeichnet, da{fß der betreffende sıttliche VWert bewußt
erfaßt un verwirklicht werden sollte. Ziel allen sıttliıchen Handelns
1St der gute, der vollkommene Mensch, der „Gerechte“, der Mann nach
dem Wıllen Gottes. Dıie 1n der Heılıgen Schrift enthaltenen sıttlıchen
Gebote sollten also in iıhrer sıttlıchen Werthaftigkeit erkannt und
bejaht werden: CS genugt iıcht der bloße außere Gesetzesgehorsam WwWI1e
gegenüber dem posıtıven Recht, wenngleıch selbstverständlich der
gläubige Gehorsam gegenüber dem geoffenbarten Wıllen (Gottes auch
als selbständiger sittlicher Wert anzusehen an

Für dıe moraltheologische Hermeneutik erg1ıbt sıch daraus das
Problem, W1e die sittlichen Gebote der Oftenbarung VO Menschen
überhaupt verstanden werden können. Damıt der Mensch eın Gebot
verstehen könne, MU: schon eın Vorverständnis für das Gesollte
besitzen: ann also die Offenbarung überhaupt völlig eue sıttliche
Inhalte vermitteln, die dem Menschen ıcht schon wenigstens grund-
sätzlich bekannt sind? Wenn s$1e solche sittlichen Inhalte aber
icht enthält, Was VErmaAaS s1e och ZUr sıttliıchen Erkenntnis beizu-
tragen? Für die Behandlung der Hermeneutik in der Moral muß also
auch auf das Verhältnis der Offenbarungsmoral ZU natürlichen Sit-
tengesetzZ eingegangen werden.

Die Aktualität des hermeneutischen Problems in der Moraltheologie
In der Moraltheologie scheint sıch die hermeneutische Frage VOTLT

allem bezüglich der Aussagen des kirchlichen Lehramtes stellen,
und 1er wırd S1e als besonders brennend empfunden. Allenthalben
hören und lesen WIF, daß die christliche Morallehre siıch iın einer Krise
befinde?. Das „Unbehagen“ bezieht sich dabei zunächst auf die moral-
theologische Wıssenschaft, auf die Art un Weıse, W1e die sıttlichen
Gebote des christlichen Lebens systematisıert un tormuliert werden,

S Aus der umfangrteichen LAiteratur UT Krise der Moral vgl Jacques Leclercq,Christliche Moral in der Krise der eıit (Einsiedeln /g9nace Lebpp, Die 1LCUC
Moral (Würzburg » Bernhard ILäring, Moralverkündigung nach dem Konzil
(Frankfurt 0SE, Fuchs, Moral und Moraltheologie nach dem Konzıil (Fre1-burg»ders., Die abgelebte Moral Eine Diskussion, 1n Frankfurter Hefte
(1967) 305—319; Marc Oraison, Eıne Moral für 1Nsere elt (Olten und Freiburg1968
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W as iın den Vordergrund gestellt un: in welcher orm s1e verkündet
werden. Darüber hinaus richtet sıch eın ZEW1SSES Mıfstrauen aber auch

das Lehramt der Kırche selbst, das diese moraltheologische
Wissenschaft 1n weıtem Umfang mi1t ıhrer Autorität deckte un dessen
Aussagen Von der Moraltheologie zugrunde gelegt un interpretiert
wurden. „Hatte INan bisher gerade die katholische Kiırche un! dıe VO  a}

ıhr verkündete Moral als jenen Fels erlebt, der alle Brandungen
der Zeıit, alle Aufweichungsversuche hinsıichtlich der Moralıität
unerbittlich stanchielt un: seine unwandelbaren Prinzıpijen als (je-

(sottes und der Natur gemäß dem Apostelwort ‚gelegen oder
ungelegen‘ @2 Tım 4, verkündete, scheint jetzt vieles 1Ns
Gleıiten kommen.“ Ä Aussagen des Lehramtes 1n Fragen der Moral,
die früher als unbezweifelbar sicher und überzeıtlich wahr angesehen
wurden, werden heute in rage gestellt oder scheinen nıcht mehr
gelten Viele Katholiken fragen sıch bestürzt: „Was bleibt?“

Am deutlichsten und Jebendigsten wiıird diese Unruhe empfunden 1n
den Fragen der Ehemoral un! Empfängnisverhütung. Die tradıtionelle
Sexualmoral Wr bestimmt VO  3 dem Gedanken, dafß die eheliche Hın-
gabe wesentlich autf dıe Zeugung menschlichen Lebens hıingeordnet ISt.
Fur dıe katholische Ehemoral grundlegend War die normatıve De-
Ainıtion der ehelichen Beziehung als eines „AaCtu PCI ad prolis
generationem“ *. Dıie MIt dem ehelichen Akt verbundene Lustempfin-
dung wurde als sittlich gerechtfertigt angesehen Von dieser Hın-
ordnung auf die Zeugung VO  w Nachkommenschaft, WCNN auch miıt
unterschiedlicher Bewertung 1 Laute der Geschichte der Moral-
theologie Von 1er AUuUs mu{ßte jeder Versuch, dem ehelichen Akt die
ihm innewohnende natürlıche Zeugungskraft durch einen posıtıven
Eingriff nehmen, als „unnatürlıch“ un unsıttlich erscheinen, und
deshalb wurde VO kirchlichen Lehramt jede direkte Empfängnisver-
hütung mit Nachdruck verworten als allen Umständen und für
alle Zeıiten mMI1t dem Gesetze (Gottes un der Natur selbst in Wider-
spruch tehend?.

Wenn ein ehelicher Akt tatsächlich „DPCL accıdens“ das ıhm objektiv
Vgl Johannes Gründel, Wandelbares und Unwandelbares 1in der Moraltheologie

(Düsseldorf
Can 1081 CI Vgl hierzu besonders 0SE, Fuchs, Die Sexualethik des

heiligen Thomas VO: Aquin (Köln
Zur Geschichte der katholischen Sexualmoral vgl U: A Heinrich Klomps, Ehe-

moral und Jansenismus (Köln und die Oft angeführte Literatur. Be1-
spielsweise wurde durch Innozenz XI der Satz verurteilt: ‚O coniug11 ob
solam voluntatem exetrc1tum penitus culpa defectu veni (DS

Vgl Pius E Enzykl. ‚„Castı Connubi““® (DS Pius AL Ansprachedie Mitglieder des Verbandes katholischer Hebammen Italiens VO: Okt 1951,
in Utz-Groner, Aufbau un Entfaltung des gesellschaftlichen Lebens (Freiburg/
Schw. Nr 1064
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vorgegebene Zıel der Fruchtbarkeit AUsSs natürliıchen Ursachen nıcht
erreichen kann, 7E Aaus zeıtweilıger oder dauernder Sterilität der
Frau®, mufte deshalb die Weıterführung des ehelichen Lebens noch
nıcht verboten werden: Für die sıttlıche Bewertung wurde ıcht als
primär entscheidend angesehen, ob das objektiv vorgegebene Zıel LAat-
sächlich erreichbar iSt, auch nıcht, W as die Menschen subjektiv beim
Akt beabsichtigen, sondern UT, dafß der Akt ın sıch zıelentsprechendauf Zeugung hın gestaltet bleibt, SOWeIlt das Menschen lıegt*. Dıie
Empfängnisverhütung durch Zeitwahl Aaus entsprechend schwerwie-
genden Gründen, die Enthaltung VO ehelichen Verkehr
Zeıten der Fruchtbarkeit der Frau,; konnte deshalb erlaubt werden,ohne dafß damıt die Zeugung als Hauptzweck der ehelichen Begegnungin rage gestellt schien *. Hıngegen wurden alle Versuche, die eheliche
Gemeinschaft als spezifisch menschliche Angelegenheit iın erster Linıe
von der gegenseltigen Vollendung der Gatten her konzıpieren oder
zumındest diese icht als Nebenzweck der Zeugung unterzuordnen **,
energıisch von der irchlichen Autorität zurückgewiesen *.

Im Laute der etzten Jahre hat siıch jedoch 1n der Kirche eine Ehe-
auffassung durchgesetzt, in der dıe eheliche Liebe zwıschen Mann un
rau als echter sıttlicher Eıgenwert verstanden wırd. In dieser Auf-
fassung besitzen die ehelichen kte eine selbständige sıttliche Würde
als Ausdruck des gegenseltigen Übereignetseins der Gatten und
dessen Vertietung *, als Weg ZUur gegenseılitigen Vollendung **, ohne
daß dieses Sınnziel der ehelichen Fruchtbarkeit untergeordnet würde.
Dıiese Sıchtweise der menschlichen Sexualıtät findet sıch ZWAar schon in
den Schriften des Alten Testamentes*®, un spielte auch schon immer
im subjektiven Wertebewuüußtsein der Menschen eine gyroße Rolle1®

‚51 utem peCr accıdens generatio emissione sem1nis Sequl 110  - possit, 110
propter hoc est CONTtra naturam, HOC um, sicut S1 contingat mulierem sterilemSSEC.  © (S T’homas, Contra Gentiles, 3, 109

C  CJ Vgl. J. Fuchs, 2 (Anm 125
Vgl Pius AF Enzykl. ‚„Castı Connubii““ (DS 271811 Vgl erbert Doms, Vom Sinn und Zweck der Ehe (Breslau bes 40 und

12 Vgl das Dekret des Hl Offiziums VO: März 1944 (DS Domshatte sich VOT allem die Auffassung gewandt, nach der die Zeugung 1imGrunde als der einzige unabhängige Ehezweck angesehen wurde, während diefines secundarii 1Ur VO:  - diesem Hauptzweck ihre Rechtfertigung erhalten, ineuffassung, vVvon der zeigen konnte, daß S1e das Denken führender katholischerMoraltheologen beherrschte (Herbert Do0ms, Du SC11S eTt de la Hin du marlage, inNouvRev'Th 1959 513—-538, bes Ka
Pastoralkonstitution „„‚Gaudium et SDES.. (G5) 49,2.48,2; Enzykl ‚„‚Humanae Vitae‘‘“ (HV)twa im Hohenlied.

16 uch ‚„Castı Connubii““ enthält schon die Bemerkung: 4IIe gegenseltigeinnere Formung der Gatten, das beharrliche Bemühen, einandführen, kann INan,
ZUr Vollendung

tichtig als Hauptgrun und eigentlichen 1Inn der Ehe bezeichnen. Nur MU. iInan
wıe der Römische Katechismus lehrt, Og sechr wahr un
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ber ıhre ausdrückliche theologische Entfaltung iın kirchenamtlichen
Dokumenten tand diese Sıcht der ehelichen Liebe Erst 1n den Ehe-
kapıteln der Konzilskonstitution „Gaudıum et Spe  6 un in der En-
zykliıka „Humanae Vaera8®,

In „Gaudıum et. Spes  D wurde auf die Unterscheidung 7wischen
Hauptzıel un Nebenzielen der Ehe völlıg verzichtet, die eheliche
Fruchtbarkeit erst nach dem Kapıtel ber die eheliche Liebe behandelt
un mMI1t ehramtlıcher Ausdrücklichkeıit betont, da{ß die Ehe nıcht 11LUI

ZUr Zeugung VOon Kindern eingesetzt ist, sondern dafß Um -
ständen das intiıme eheliche Leben weitergeführt werden mufß, auch
WECNN die Zahl der Kınder nıcht vermehrt werden dart*“. Auch die
Enzyklıka „Humanae Vıtae“ geht Aus VO  3 einer theologischen ınn-
deutung der ehelichen Liebe als Eıgenwert, dıe, verstanden als „voll-
menschliche Liebe, als sinnenhafl und geistig zugleıich“, unmıittel-
bar auf Gott, der die Liebe ISE: als auf ıhren Quellgrund zurück-
geführt wiırd ?. Liebende Vereinigung und Fortpflanzung werden als
selbständige Sinngehalte des ehelichen Aktes nebeneinandergestellt ”
un: auch dıie Möglıichkeit anerkannt, dafß verantwortungsbewudfte
Elternschaft der Entscheidung führt, Zzeıtwelse oder dauernd auf
weıtere Kınder verzichten

Es AfSt sıch nıcht leugnen, dafß sıch damıt innerhalb wenıger Jahre
eiıne Vertiefung un! Wandlung der kirchlichen Lehre ber die Ehe-
7zwecke vollzogen hat, eine Entwicklung, VOoNn der her einzelne ruhere
lehramtlıche Entscheidungen * und ein Großteil der katholischen
moraltheologischen Literatur ber diese rage als überholt angesehen
werden mussen. Sosehr eine derartıge Entfaltung des kirchlichen
Tradıtionsgutes begrüßen ist, löst s1e doch die beunruhigende
rage ach den Grenzen aus, bis denen die Moraltheologie sıch
wandeln 2711 Hıer gewinnt das hermeneutische Problem 1n der
Moraltheologie eine unmittelbar praktische Bedeutung.

Vıele katholische Moraltheologen kamen 1im Verlauf der etzten
Jahre der Überzeugung, dafß sich aufgrund des vertieften un C
wandelten Eheverständnisses das absolute und unbedingte Verbot
jeder direkten Empfängnisverhütung nıcht länger aufrechterhalten
lasse. Wıe oben gezeıigt wurde, hatte dieses Verbot ZUur logischen Vor-
aussetZzZung, da{fß die eheliche Hingabe wesentlich un unabdingbar als
dann die Ehe nıiıcht 1m engefen Sinne als Einrichtung ZuUr Zeugung un Erziehung
des Kindes, sondern 1im weiteren als volle Lebensgemeinschaft fassen‘““ (DS ®

47-52, bes 51 „„Wo nämlıch das intime eheliche Leben unterlassen wird,
kann nıcht selten die Treue als Ehegut Gefahr geraten und das Kind als Ehegut
1in Mitleidenschaft  18 HV 9. geEZOgEN werden.‘‘

Ebd
Ebd
twa die oben Anm 12) angeführte Entscheidung (DS
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Zeugungsakt verstanden werden musse. Nımmt INa  z} aber mehrere
selbständige „natürlıche“ Sınnziele des ehelichen Aktes d VO  e} denen
das eiıne ıcht eintach 1m 1enste des anderen steht, etwa den Aus-
druck der Gattenliebe un die Fortpflanzung, veErmaßs iıcht mehr
einzuleuchten, nıcht auch durch eınen direkten Eıngrift die
Zeugung 1n jenen Fällen ausgeschlossen werden dürte, Wenn iıhre Er-
möglichung AUus den Umständen heraus sıttlich ıcht verantwortiet
werden kann, das eheliche Leben aber weıtergeführt werden soll

Obwohl sıch 1U  w) die Prämissen der tradıtionellen sexualethischen
Argumentatıon geändert hatten und dıe CHe Sıcht der Ehezwecke
VO Papst selbst übernommen wurde, gylaubte Paul VI in „Humanae
Vıtae“ dennoch die Forderung aufrechterhalten mussen, „da{ß jedereheliche Akt Von sıch Aaus aut dıe Erzeugung menschlichen Lebens hın-
geordnet bleiben Mußs Das 1n der Enzyklika ımmer wieder-
kehrende Hauptargument 1St dabei die Kontinuität der irchlichen
Ehelehre*®*. Ihr galt offtenbar die Hauptsorge des Papstes. Dıieses
Argument allein vermag aber ıcht voll überzeugen. Es bleibt nam-
liıch fragen, ob der auch VO Papst anerkannte Wandel „1n der Auf-
fassung VO Wert der Gattenliebe in der Ehe un in der Beurteilungdes ehelichen Verkehrs 1mM Hınblick auf diese Liebe“ * iıcht auch die
sıch daraus ergebenden moraltheologischen Folgerungen mIit Not-
wendigkeit verändert.

Der Papst betonte demgegenüber, da die beiden Sınngehalte, dıe
dem ehelichen kte iınnewohnen, nämlich 1ebende Vereinigung und
Fortpflanzung, VO Menschen ıcht eigenmächtig voneınander gelöstwerden dürften, weıl nämlıch ıhre unlösbare Verknüpfung vVvon Gott
bestimmt se1l Z Nun werden 7zweıtellos die Eheleute „beı1 der Aufgabe,das Leben weıterzugeben, keineswegs iıhrer Willkür tolgen dürfen,
gleichsam als hinge die Bestimmung der sıttlich gangbaren Wege Von
ıhrem eigenen und freien Ermessen ab ‘ 28 Es xibt aber Fälle, 1n denen
die beiden Sınngehalte schon vorgängıg Zum menschlichen Eıngreifen
Aaus den Umständen heraus sınd, dafß der eiıne Sınngehalt,die 1ebende Vereinigung, als sıttlıch notwendig un erwünscht, der
andere hingegen, die Fortpflanzung, als sıttlıch unverantwortbar be-
zeichnet werden muß, wenn CLWA, ein Beıispielwählen, eiıne Empfängnis das Leben der rau schwer gefährdenwürde. Warum sollte ın einem solchen Falle eiıne direkte Empfängnis-
unsıttlich anzusehen sein?
verhütung durch einen posıtıven Eıngrift des Menschen unbedingt als

11
2  94 H  HV 4&: O1 10,6; IN 16;3; 18:1; 21

10,6
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Das Festhalten des Papstes dem Verbot jeder direkten Empfäng-
nisverhütung hat eine weltweıte ebhafte Diskussion ausgelöst, wobe1l

bedauern bleibt, da{ß ber diesem speziellen Anwendungstall dıe
grundlegenderen posıtıven Aussagen der Enzyklıka weıt wenıger
Beachtung fanden. Was ımmer das Ergebnis dieser innerkirchlichen
Diskusison se1ın mag, bleibt festzuhalten, dafß CS sıch be1 der rage
der Empfängnisverhütung anders als be1 der rage der Ehezwecke
nıcht ein eigentlıch hermeneutisches Problem handelt. Hıer geht N

ıcht 1n erster Linie ein tieferes Verstehen VO  3 Sinngehalten, sSO1N-

ern zunächst 1Ur darum, ob bestimmte Aussagen innerhalb eines
gegebenen Bedeutungszusammenhangs richtig der falsch abgeleitet
sind Zur Lösung dieser rage genugt ber sıch die natürliche Ver-
nunft, und gyrundsätzlich stehen dem apst dafür keine 7zusätzlichen
Erkenntnisquellen ZUr Verfügung, die ıcht auch jene Bischöfe und
Prıester, Moraltheologen und Laıen besitzen, denen ehrlichen
Mühens un oft persönlicher Betroftenheıit die Gründe für dieses Ver-
bot auch nach Erscheinen der Enzyklıka ıcht einsichtig wurden. uch
das Licht des „Heilıgen Geıistes, mıiıt dem besonders dıe Hırten der
Kirche bei der Darlegung der Wahrheit ausgestattie sind“ A autf das
sıch der apst beruft, führt 1n Fragen des natürlichen Sıttengesetzes
zunächst 1Ur AT besseren Erkenntnis der natürlichen Vernunftgründe
un!: 1St keine in sich unabhängige zusätzliche Erkenntnisquelle, steht
außerdem grundsätzliıch, wWwenn auch vielleicht nıcht 1n demselben
Maße, jedem Gläubigen ZUur Verfügung, der sich ehrlich Erkenntnis
müht

Weıl siıch der Papst aber besonders och autf dıe kirchliche Lehr-
autorıtät beruten hat““ ITA eın anderes theologisches Problem in
diesem Zusammenhang 1e] stärker 1n den Vordergrund, nämlich dıe
rage, ob un w1ıe 65 möglıch SE da{fß das kirchliche Lehramt 1n einer

bedeutenden Sache sıch geirrt haben könnte.

Die renzen der kirchliche Lehrautorität

Um VO  a} vornhereıin ıcht VOL dıe Notwendigkeıit gestellt werden
können, eine Aussage des iırchlichen Lehramtes als unrichtig be-

zeichnen müussen, hat Jakob David schon VOor der Veröffentlichung
VO  3 „Humanae Vıtae“ darauf hingewıesen, da{ß 65 sıch 1n der rage
der Empfängnisverhütung W1e€e 1n viıelen anderen ÜAhnlichen Fällen
iıcht eigentlich eine Interpretation der göttlichen Offenbarung,
sondern des sittlichen Naturgesetzes handelt“* Er bezweifelt, ob die

8,28
a  0 David, Kirche und Naturrecht. Versuch einer ueml Grenzziehung, in
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Lehrautorität der Kirche sıch auch aut das sogeNanNnNTE reine Natur-
recht erstreckt, also auf sıttliıche Gebote, die sıch ıcht Aaus der ften-
barung un: der echt theologischen Tradıtıon, sondern DU Aaus Ver-
nunft-Überlegungen ergeben. „Ruht dıe Lehrautorität der Kırche ıcht
auf der Oftenbarung un 1St s1e ıcht durch diese auch begrenzt? Wo-
her nımmt s$1e annn aber das Recht, die sachliche Kompetenz und die
Autorität, mıt theologischer Verbindlichkeit Wahrheiten festzulegen
und den Gläubigen verbindlich vorzuschreiben, die s1ie selbst weder
direkt och indırekt (durch Ableitung) Aaus der Offenbarung, sondern
LLUL AaUS rein natürlichen Erkenntnissen schöpft?“ 30

Davıd würde also dıe Lehrautorität der Kirche einschränken auf
die Weıtergabe, Auslegung, Bewahrung, Abgrenzung und Vertiefung
der göttlichen Offenbarung, würde ihr auch das echt zugestehen,
Auslegungen des Naturrechts, die mit der Oftenbarung in Wıder-
spruch stehen, abzulehnen *, iıhr aber das echt bestreiten, sıttliche
Forderungen, dıe sıch 1LUF auf rein philosophischem Wege begründen
lassen, miıt lehramtlicher Verbindlichkeit vorzutragen. Er annn sıch
darauftf berufen, da{fß die teierlich definierte Untehlbarkeit der Kirche
‚1n doectrina fide1 et. morum‘ sıch unmıttelbar 1LULr auf die geoffenbarte
Wahrheit bezieht 3i Die vielen Verlautbarungen der Kirche ur-
rechtlichen Fragen gerade 1m soz1alen Bereich interpretiert Davıd als
Außerungen des „Hırtenamtes“ dem keine Unfehlbarkeit zukommt
un das VOT allem ann die Gläubigen leiten hat, WENN un
lange die Urteilsfähigkeit der einzelnen WI1e der Völker nıcht voll
entwickelt 1St

Auf den ersten Blick scheint die These von Davıd eine Reıihe
von Schwierigkeiten elegant lösen. Gerade die umstrıttensten Aus-

der Kirche 1in Ethik und Moral bedürfen nach dieser Auffas-
SUuNng keiner komplizierten Hermeneutik, weıl S$1e ausdrücklich als
Interpretation ıcht der Oftenbarung, sondern des natürlichen Sıtten-

formuliert un damıt ach Davıd Sar ıcht in die
kirchliche Lehrkompetenz tallen.

ber bei näherem Zusehen MuUuU INan sich doch fragen, ob mit der
Unterscheidung 7zwischen Lehr- un: Hırtenamt viel ISt.:

Es 1st ıcht einzusehen, arum das Hırtenamt der Kiırche, wWwenn
Nan seine Autorität wirklich theologisch un nıcht rein menschlich

Orientierung (1966) 129—132; ders., Neue Aspekte der kirchlichen Ehelehre
ergen-Enkheim *1967) bes ders., Das Naturrecht in Krise und Läute-

fung. Eine kritische Neubesinnung (Köln 1967
David, Naturrecht, A, A (Anm 29)Ebd

32 Ebd 6972
Ebd 65—69

David, Kirche und Naturrecht, (Anm 29) 132

IhPh 1/1969
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versteht durch den Beistand des Heıilıgen Gelistes weniıger VOr Fehl-
entscheidungen gyeschützt se1n sollte als das Lehramt.

1le jene Fälle bedürten immer och einer Erklärung, 1n denen
die Kirche eine Aussage in Fragen der Moral korrigieren mulßite, die
S1e als Interpretation der Offenbarung vorgetragen hatte, also be1-
spielsweise 1n der Sexualmoral des Mittelalters“® oder 1n der Pro-
blematık des mittelalterlichen Zinsverbots .

Es bliebe annn noch der 1e] fundamentalere lehramtliche Irrtum
der Kırche erklären, da{ß s1e Jange Zeıt hindurch eine lehramtliche
Kompetenz 1n Fragen des Naturrechtes sıch angemaßt und dıe 1äu-
bıgen autf dıe naturrechtlich begründeten Aussagen 1n Ethik und
Moral verpflichtet hätte, ohne eine derartıge Kompetenz tatsächlich

besitzen ®.
Dıie innere Verflochtenheıiıt Vomn Offenbarungsmoral und natur-

liıchem Sıttengesetz wiırd icht genügend berücksichtigt. Darauft soll
spater noch näher eingegangen werden.

Die Tatsache, da{ß einzelne Aussagen der Kiırche 1n Fragen der
Moral un Ethik sıch als unricht1ig herausgestellt haben, annn ohl
auch ohne eine D Abgrenzung der Lehrkompetenz der Kırche
wesentlich eintacher erklärt werden durch eine Theologie des authen-
tischen Lehramtes®. Wenn VvVvon der überkommenen Theologie gesagt
wird, dafß CS neben dem untehlbaren auch das blo{ß authentische,
fehlbare Lehramt 1ibt, annn darf ıcht überraschen, WwWenn sich 1mM
Laute der Geschichte mehr als einmal herausstellt,; da{ß sıch dieses fehl-
Aare Lehramt auch tatsächlich geirrt hat Dennoch annn auch das
fehlbare Lehramt echte Autorität für siıch beanspruchen; enn CS
spricht em besonderen Beistand des Heılıgen Geıistes, der ıhm
VO  $ Christus zugesichert 1St, folglıch AUS einer überlegenen Einsicht in

Die Auffassung VO Hırtenamt enthält be1 Davıd ine gewlsse Zweideutig-
keit Es ersche1int notwendig Nur CI einer Unmündigkeit, mangelnden Reite
und Urteilsfähigkeit, die ber vielleicht nie ganz überwunden werden kann,
scheint als ine Weisung 99  ‚uS reiferer Sicht und VO: höherer Warte‘®‘*® sich mehr
auf kulturell-menschliche als auf theologische Autorität gründen. Anderseits
wird davon gesprochen, daß die Kirche, die ZuU Hırtenamt einen echten Auftrag
hat, deshalb uch in Fragen der esittlichen Lebensführung „a"1f besonderen Be1-
stand des Heiligen Geistes zählen kann, uch wenn S1e damit nicht die Garantie
der Unfehlbarkeit besitzt“‘ (ebd. 132)

Vgl Peter Browe, Beiträge ZUr Sexualethik des Mittelalters (Breslau
Vgl 715 764, 906, 20062, 2546

38 Vgl ‚‚Rerum Oovarum““ Nr. IO ‚„Singuları Quadam“‘“ in: AAS (1912) 658;
‚„„‚Quadragesimo Anno  CC Nr. 41 ; Ansptache Pius C VO: 1954 in: AAS
(1954) 671-677 Zur anzen Frage vgl Jean- Yıes GCalvez un: Jacques Perrin, Kıirche
und Wirtschaftsgesellschaft (Recklinghausen

Zum Folgenden vgl Bruno Schüller, Bemerkungen ZUr authentischen Ver-
kündigung des kirchlichen Lehramtes, in dieser Zeitschrift (1967) 534551
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das Evangelium und das Gesetz Christi, die CS in besonderer Weıse
VOT Irrtürmern schützt“

Dıie deutschen Bıschöfe haben iın einem gemeınsamen Schreiben VO
September 1967 schon auf die Autorität, aber auch die Irrtumsmög-ichkeit iıcht definierter irchlicher Lehräußerungen hingewiesen 4:
In diesem Sınne wurde auch die Enzyklika „Humanae Vıtae“ VOon
der deutschen und mehreren anderen Bıschofskonferenzen interpre-tiert “* un Von der Gesamtkirche aufgenommen. Man wiırd Z och
bemerken mussen, daß eine kirchliche Lehräußerung mehr durch
den Beistand des Heıilıgen Geıistes VOTr Irrtum gesichert se1n wird, Jemehr S1e die gemeinsame Überzeugung aller Bischöfe un Gläubigen
ZU Ausdruck bringt, da der Heılıge Geıist 1n erster Linıe der CDa
samtkirche verheißen 1St un den iırchlichen Amtsträgern NUur 1n dem
Maße, als 1es zur Leitung der Gesamtkirche ertorderlich 1St.

Für die Enzyklika „Humanae Vıtae“ 1St dabei eın iıcht vorher-
gyesehenes, überraschendes Ergebnis testzustellen. Oftenbar beabsich-
tıgte der apst, durch diese Enzyklika die innerkirchliche Diskussion
ZU endgültigen Abschluß bringen. Tatsächlich 1St jedoch durch die
Aufnahme, die die Enzyklika 1n der Kırche tand, dıe Diskussion
die Erlaubtheit direkter Empfängnisverhütung erst recht 1n Ganggekommen. Dıie Lehrmeinung Von ihrer Erlaubtheit, die bis VOTL
kurzem NUur Von einzelnen wen1gen Moraltheologen vorsichtig Ver-
treten wurde, hat dadurch außerer moraltheologischer Probabilität
CWONNCNH, daßß Bischofskonferenzen die Seelsorger aufgerufen
haben, iın der Verwaltung der Sakramente bezüglich dieser rage die
verantwortungsbereite Gewissensentscheidung der Gläubigen ach-
ten 4; Deshalb annn also die Absolution ıcht mehr verweigert
werden, WI1e auch die Enzyklika selbst die Verpflichtung
schwerer Sünde icht mehr ausdrücklich einschärf Das hängt damıt
9 da{fß die Beweıislast tfür eın sıttliches Verbot on dem DC-
tragen werden mufßs, der durch das Verbot die Freiheit einschränkt,
daß aber die Gründe für dieses Verbot VOoNn der Gesamtkirche offenbar
doch ıcht als voll überzeugend angesehen werden.

Den Argumenten VO  3 Davıd 1St insofern zuzustiımmen, als die
Kırche VOL allem 1n der Bewahrung der Offenbarung un: allen AUS
iıhr sıch ergebenden Folgerungen VOTLr Irrtum geschützt werden mußß,
wenıger 1n bestimmten Eınzelwendungen un Folgerungen, deren
Erkenntnis auch die natürliche Vernunft genugen könnte. Je mehr

40 Ebd 535
Schreiben der deutschen Bischöfe alle, die VO:  $ der Kirche mit der lau-

bensverkündigung beauftragt sind CIEt Nr.
Wort der deutschen Bischöfe ZuUur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen

der Enzyklika ‚‚Humanae Viıtae“* VO: 30 August 1968 (Frier Nr. und
Ebd Nr

4” 51
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sıch das kirchliche Lehramt also autf solche Einzelanwendungen ein-
läßt, als wenıger gesichert werden s1e gelten haben

Hermeneutik der sittlichen W eisungen der Heiligen Schrift notwendig

Dıe Einsicht, dafß das authentische Lehramt der Kiırche, dem in
höherem Ma{ife als dem einzelnen Gläubigen der Beistand des Heılıgen
Geıistes ZUrC Erkenntnis des sittlich Gesollten zukommt, in Einzel-
tällen auch einmal ırren kann, Mag bestimmte Probleme entschärten.
Sıe zeıgt aber 1Ur negatıv die Grenzen der kirchlichen Lehrautorität
A ohne DOSItLV deutlich machen, w1e dıe christliche Moral 1mMm
Ablauft der Zeıt legitimerweise einer Wandlung fähıg iSE: der die
kirchlichen Dokumente annn Ausdruck geben. Sosehr WIr uns ber
die NEeUu EeWONNENCN Erkenntnisse, beispielsweise des Konzıils freuen,

beunruhigend 1St der Gedanke, da{ß dıe geschichtliche Entwicklung
innerhalb der Kırche mMI1t diıesem Konzıl noch keineswegs ZU Ab-
schlufß gekommen 1St, sondern vielmehr Ee1rst richtig begonnen hat
Läßt die Moral der Kırche einen echten Wandel der siınd die
christlichen Moralbegrifte ıcht durch die Offenbarung gesichert,
daß jeder Gedanke einen Wandel als Verrat Stifterwillen Jesu
Christı aufgefafßt werden müßte?

Es wurde schon daraut hingewilesen, daß viele Theologen dıe
„Krise der Moral“ dadurch überwinden hoften, dafß s1e auf eine
biblische Ethik zurückgreifen, befreit von allen „naturrechtlichen“ FAs

Um den rechten theologischen Zugang ZU Problem der
Hermeneutik in der Moral gewınnen, wırd 6S sıch 1n der 'Tat
empfehlen, die Schrift selber auf dieses Problem hın befragen.
Aussagen des Lehramtes einer vergangenen Epoche können keine
höhere theologische Verbindlichkeit für sıch in Anspruch nehmen als
entsprechende Aussagen des Wortes CGottes selber. Stellt siıch heraus,
da{fß die sittlichen Weısungen der Heıiligen Schrift ıcht unmittelbar
ZUr Grundlage einer „neutestamentlichen Ethik“ des Jahrhunderts
gemacht werden können ohne eiıne hermeneutische Interpretation,
annn euchtet e1n, daß Entsprechendes noch stärker für rühere Aus-

des kirchlichen Lehramtes gelten hat.
Man spricht eine Binsenwahrheit AU>S, WenNnNn iInNnan darauf hinweıst,

da{fß die Heılige Schrift ZWAar eine Fülle sittlicher Weıisungen enthält,
aber eın ausgeführtes System der Ethik Da die sittlichen Gebote
des Alten Testamentes icht eintach als überzeitlich gültıg übernom-
inen werden können, sondern sorgfältig interpretiert werden müussen,

Vgl beispielsweise den scharfen Angriff auf das Naturrecht 1n der Moral VO.:

Joseph Ratzinger, Naturrecht, Evangelıum un! Ideologie in der katholischen Sozial-
L' 1in® Klaus VoN Bismarck un Walter Dirks (Hrsg.), Christlicher Glaube un

Ideologie (Stuttgart
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aßt sıch unschwer zeıgen. Wır finden neben hohen sıttliıchen Forde-
rungen besonders iın bezug autf die Verehrung des einen Gottes auch
abschreckende Beispiele für einen Mangel sittlichem Empfinden,icht 1Ur 1in der tatsächlich gelebten Moral, sondern auch 1n der Auf-
fassung ber das sittlich Gesollte un VO  3 Gott Gebotene, die 1n der
Heiligen Schrift ıhren Niederschlag fand So sah sıch das Bundesvolk

einer unmenschlichen Grausamkeit berechtigt un verpflichtet
gegenüber seinen Feinden, w1e s1e 1m Bäang: der totalen Vernichtungaller Gegner mMI1t Frauen, Kındern und ı1eh nach CWONNCHNCM Krıeg,
ZU Ausdruck kam ® Dıie Erklärung, Gott, der Herr ber das
menschliche Leben, habe der Erhaltung des rechten Glaubens in
Israel willen den Feinden des Auserwählten Volkes das Lebensrecht

un! die Israeliten den Ausführenden dieses richterlichen
Aktes (Gsottes gemacht, 111 nıcht recht überzeugen, 7zumal eine der-
artıge Kriegführung den damaligen Völkern üblich WAar. Wır
können sS1e aber Aaus unserem Verständnis für den Wert des mensch-
lıchen Lebens unmöglıch mehr billigen. Auch die Polygamie, die Zze1t-
weise in den Schriften des Alten Testaments als geduldet oder
gottgefällig erscheint braucht ıcht durch eiıne besondere „Dispens“
Gottes erklärt werden 4 Selbst der Dekalog enthält Elemente, die
uns eute als unannehmbar erscheinen: Die Tau wırd als Eıgentum
des Mannes betrachtet un rangıert 7wıschen Haus (an erster Stelle),
Knecht, Magd, Rınd, Ese]l Der Unterschied 7zwıschen den sıttlichen
Wertvorstellungen des Alten Testaments, insbesondere des Dekalogs
und denen unNnserer Zeıt fällt uns deswegen verhältnismäßig wenig AUuf:
weıl WIr unseTe eigenen Moralvorstellungen immer schon 1n die Texte
der Schrift hineininterpretieren, W1e€e der Dekalog auch heute noch
ZU systematischen Autbau der Moral oder eiınes Beichtspiegels be-

wıird
Worauft s aber 1er besonders ankommt, 1St die Erkenntnis, dafß

die Bedeutung des alttestamentlichen Gesetzes iıcht 1n seinen kon-
kreten Einzelheiten lıegt, die CS AUSs den zeıtgenössıschen sıttliıchenÜberzeugungene hat, sondern 1n der Interpretation der
sıttlichen Gebote als Bundesgesetz. „Die alttestamentlichen Gesetze
haben ihren eigentümlıchen Innn als konkrete Artıkulation der mıiıt
dem Bundesverhältnis dem olk Israel auferlegten Lebensordnung;
S1e sınd gleichsam die Applikation des Bundes auf das konkrete

Nm 212 f’ Dt 2,34; 3,6; TD 7,24 E Jos 6,21; 8,206; Rı LD Sam 155
46 äeispielsweise Gen 16,3; 2 5 1-6; 29,16 ff. Sam 1)2’ Sam 513° Chron

24,3 Zu diesem Problem vgl Augustinus, De doetr. christ. ILL, 26—35 (FlorilPatrist., [Bonn 1930]) 58—61
47 Vgl T homas, Sent. Dıst. As

Kx
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Daseın, dieses als eın Leben der Herrschaft Jahwes verstanden.
In diesem Sınne ware mMit K. Barth durchaus das Gebot als
„theologisches Axıom“ bezeichnen *, ohne dafß INa  z alle Einzel-
vorschriften, die das Volk Israel MIt dem Begriff der Gerechtigkeit
verband, schon für überzeitlich gültig hält Gott brauchte, als
seınen Bund MIt dem Volke Israel schlofßß, dieses olk iıcht 1n W Uu1l-

derbarer Weıse auf eine sittliche Kulturhöhe heben, die seiner
Zeıt un Umgebung völlıg unangemeSSCH SCWCESCH ware.

Dıiese Interpretation des alttestamentlichen (jesetzes wiırd durch die
Stellungnahme Jesu bestätigt. EeSUS nımmt einerselts für sıch in An-
spruch, AUuSs eigener Vollmacht den reinen und absoluten Gotteswillen
autoritatiıv verkünden, un! stellt sıch ber das (Gesetz. „Soweıt
das (Geset7z diesem Gotteswillen entspricht, wiırd CS bejaht; CS 1m
Widerspruch ıhm steht der hınter ıhm zurückbleibt, WIr CS Ver-

neilnt bzw. radıkalisiert.“  o Beispielsweise WIr: die Erlaubnis Zur
Ehescheidung ” aufgehoben MIt der Begründung, daß s1e NUur

der „Herzenshärte“ gegeben worden War 5i In der Bergpredigt werden
die sittlichen Bestimmungen des (jesetzes iınsotern verschärft, als be-
sonderer Nachdruck auf die innere Gesinnung gelegt wird, mMIt der
s1e erfüllen sind Dabei werden aber ıcht völlig eu«c sıttliche
Inhalte anstelle des alten (jesetzes verkündet, dıe iıcht 1mM Ansatz
wenıgstens schon darın enthalten gEWESCH waren.

SO enthält auch das Neue Testament ZWar eine Fülle sittlicher
Weıisungen, ein hohes sittliches Ethos, aber es äßt sıch daraus keine
geschlossene „neutestamentliche FEthik“ systematıisch herausarbeiten *.
Auf die Grundlage seiner sittlichen Botschaft hın befragt, eibt Jesus
ZW ar als das Hauptgebot dıe Liebe (ottes und des Nächsten es

wırd „das Liebesgebot offenbar als eine Art von ‚Prinzıip‘ verstanden,
Von dem alle Gebote sich deduzieren lassen (ähnl Paulus Roöm 13; 9)«56‚
doch mıiıt diesem allgemeinsten Satz allein aßt sich och eın kon-
kretes Normensystem aufstellen.

Für die inhaltliche Auffüllung dieses allgemeinen Gebotes gilt viel-
mehr dıe Mahnung des hl. Paulus: „Im übrigen Brüder, alles, W as

wahr ist, w 4S ehrbar, W as gerecht, W 4S rein, W AsSs liebenswert, Was

sprechend 1st;, se1 es irgendeine Tugend der Lobenswertes,
Vgl 0SE Blank, Zum Problem  \ Z ‚„‚Ethischer Normen‘““ 1im Neuen Testgment‚in Concılium
Peter Bläser, Art Gesetz, 1n Handbuch theologischer Grundbegriffe (Mün-

hen 509
51 Dt

Mt 19.3-10: „2-10
Mt>
Vgl hierzu Blank, A . Anm 49) 257
Mit 12, 842

Blank, Ao DD (Anm49) 258
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darauf se1d bedacht.“ 57 Das Neue Testament also eın ethisches
Grundverständnis bereits VOTAaUS, übernimmt wesentliıche sıttlıche
Normen Aaus dem Bewußtsein der Zeıt, ıcht 1LUFr Aaus dem Gesetz des
Alten Testamentes, sondern auch AaUuUs der zeıtgenössıschen heidnischen
Philosophie, un macht sS1e sıch annn selbstverständlich 1in der S1tt-
liıchen Verkündigung eigen. Die SOgeNaANNTEN Haustateln der
Paulusbriefe ® sınd eın Beıispiel dafür, W1e unbefangen die NEeU-
testamentliche Sıttenpredigt sıch auch der zeıtgenössıschen helleni-
stisch-stoischen und jJüdischen Moralphilosophie bediente, das
Liebesgebot konkretisieren. Das yeschah ıcht als kritiklose An-
Passung die vorherrschenden Meınungen und Zeitströmungen. Be1-
spiel] dafür 1sSt die Auseinandersetzung Jesu mit der veräußerlichten
pharıs2iıschen Gesetzesftrömmigkeit, un auch Paulus mu{ ımmer
wieder davor Warncen, dafß die Christen S1C]  h iıcht der Lebensauffas-
SUuNg iıhrer heidnischen Umwelt 9! ber 1m SAahzCH mu{fß die
siıttliche Botschaft des Neuen Testamentes, WAas ıhre inhaltlichen For-
derungen angeht, verstanden werden AaUuUs einer bestimmten Zeıt heraus
mit einer bestimmten Kultur, mI1t bestimmten sittlichen Vorstellungen,
die als bekannt un gültig Vorausgesetzt werden und Von deren
Beobachtung das relig1öse Heil der Christen abhängig gemacht wird,
ohne dafß damıt schon mitbehauptet würde, da{f diese sıttlichen (Ge-
ote überzeitlich gelten. Es 1St schwer, sittliche Gebote ® des Neuen
Testamentes namhaf* machen, die iıcht auch als natürliches Sıtten-
gEeSETZ wenigstens grundsätzlich erkennbar wären %. Auch scheint die
Stelle 1m Römerbrief, Paulus ohne Einschränkung davon spricht,
da{ß auch die Heıiden die Gerechtigkeit Gottes kennen 6 darauf hın-
zudeuten, daß S1C] der Apostel eines yrundsätzlichen Unterschiedes
nıcht bewußt War zwischen den Inhalten der Offenbarungsmora]l un
den sıttlichen Normen, die auch den Heıden durch ıhr Gewissen 1Ns
Herz geschrieben sind ®

Wenn die sıttliche Botschaft des Neuen Testamentes hinein-

hiıl 4,
Kol „18—4,1; Eph >  9 'L1m 2:1-15; 6,1 D Tiıt 2.1-10; etröBeispielsweise Röm z Kor
Verstanden im CHNLCICN Sinne der ‚‚moralischen Tugenden‘“‘.61 Zur Frage des Verhältnisses VO  - Offenbarungsmoral un: natürlichem Sitten-

QESECTZ vgl Bruno Schüller, 1eweılt kann die Moraltheologie das Naturrecht EeNTt-
behren D, in Lebendiges Zeugnis (1965) 53—65; ders., Zur theolo ischen Dıiıskus-
sSion über die lex naturalis, dieser Zeitschrift 41 (1966) 481—503 CS .9 Naturrecht
und Offenbarung (kath Theologie), 7 Die pädagogische Provınz (1968)103-1123 Vgl hlerzu uch Thomas Aquin, 108 dA. ad primum:ad D' virtutum dirigimur peCr tationem naturalem, JuUaC est regula quacdamoperationis humanae Et ideo in his L1O'  w oportuit alıqua praecepta dari ultra
moralia legi

Röm Iä graecepta, QquUuaC SUNT de dictamine rationis.‘

Röm L15

55
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gesprochen 1St in eine bestimmte Zeıt un Ur Von ıhr her verstanden
werden kann, dürtfen WIr einerse1lts nıcht yrwarten, autf alle uns heute
bedrängenden sıttlıchen Fragen 1mM Evangelıum eine hinreichende Ant-
WOTrTt finden, aber WIr können auch nıcht einfach unterstellen, daß
alle 1m Neuen TLestament enthaltenen siıttliıchen Normen überzeıtlich
gelten. Wır finden 1mM Neuen Testament 2UmM ber die
dernen soz1alen Fragen, nıchts ber die Erlaubtheit der modernen
Kriegführung, nıchts ber die Probleme der unterentwickelten Länder,
obwohl sıch vielleicht gerade solchen Punkten christliches
Engagement bewähren hat Weıl Jesus den soz1alen Fragen
se1iner Zeıt aum Stellung hat, darf INa  e} icht folgern,
diese Dınge sejen ohne Heilsbedeutung oder die Kirche könne darüber
nıchts lehramtlıch Verbindliches Wenn dıe Kırche diese NEeu

auftauchenden Fragen aufgreift un der Führung des Heıliıgen
Geistes Aussagen darüber macht, Ww1e das allgemeine Liebesgebot
Christı in dieser Zeıt sıch konkretisieren hat, annn Tut s1e nıchts
anderes, als Was schon Paulus flr seine Zeıt hat

Umgekehrt 1St es sicher eın überzeitliches Gebot, dafß die TAau NUur

verhüllten Hauptes beten darf; während andererseits „schon die Natur
lehrt, daß dem Manne eın langes Haar ZUur Schande gereicht  « 64_ Aus
der wiederholten Forderung des Apostels Paulus, die Sklaven sollten
S1C} nıcht darum bemühen, freı werden, sondern 1in ıhrem Stande
verharren aßt S1C} keine überzeıitliche Rechtfertigung der Sklaverei
ableıten. Für die Unterordnung der LA den Mann in der Ehe
gibt Paulus eine theologische Motivatıon ®. Es 1St aber
mindest zweıtelhaft, ob damıt mehr gEsSagtT se1in sollte als bloß das
eine, da{(ß die 1n Christus uns zutel gewordene Freiheit icht auch
schon eine eCHE soziologische Stellung der Trau bzw des Sklaven)
unmittelbar mıiıt sich bringt. In eıner Kultur, 1n der die TAH iıhre volle
Mündigkeit erlangt hat, steht die Weıisung der Schtift dem ohl nıcht
9daß die Pa auch die ıhr soziologisch zukommenden Rechte
wahrnımmt6

Damıt sollte zunächst 1Ur gezeigt werden, daß dıe sittlichen We1-
SUNSCH des Neuen Testamentes sıch nıcht einfach mıiıt einem Argument

clara scrıptura‘ auf unsere Zeıt übertragen lassen, sondern da{(
iıhrem Verständnıis der zeitgeschichtliche Zusammenhang berück-

Kor» vgl CA1Ll; 1262 GIEe Vgl Karl Wennemer, ‚„Jedoch ist
weder die Frau ohne den Mann noch der Mann ohne die Frau 1im Herrn, in:
Gul (1953) 288297

Kor 7,20 ’ Eph 6’ Kol 322 ff. ; 'Tiım 6.1; Jiıt 23’ Philem; vgl uch
etr 2,18

Eph 9  Fn  9 Kor 113
67 Vgl Schüller, 1eweılt » A A Anm 61) 5557 Kine abweichende,

ber 1in der Zwischenzeit VO:  } ihr selbst aufgegebene Auffassung veritirat noch
Gertrude Reidick, Die hierarchische Struktur der Ehe (München
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sichtigen 1St. Nur durch eine Hermeneutik, ein Verstehen des Ganzen
AUS seinen Teıilen un der Teile Aaus dem Ganzen ®®, 5äßrt sıch die lexChristı Aaus dem Neuen Testament heraus erkennen, während die S1tt-lichen Eınzelweisungen des Neuen Testamentes iıhrer geschicht-lıchen Bedingtheit keine überzeitliche Geltung beanspruchen können ö
Worıin liegt aber annn noch der spezifische Beitrag der Offenbarung
ZUr Erkenntnis des sıttlich Gesollten, wenn etztlich doch die Her-
meneutik, eın philosophisches Bemühen, darüber entscheidet, Was
vVvon der sıttlıchen Botschaft des Neuen Testamentes für 115678 Zeit
noch gelten so11? Was hat eiıne christliche Moraltheologie, die iıhren
Ausgangspunkt von der Bibel nehmen sucht, Vor einer rein ur-
rechtlichen Ethik noch voraus” Wıe gezeigt wurde, 1St das Grund-
prinzıp der biblischen Ethik, das Gebot der Gottes- un Nächsten-
liebe, fast allumfassend und unbestimmt WwW1e das oberste Prinzıpdes natürlichen Sıttengesetzes, das Gute NS fun un: das Ose
lassen. Diese Prinzıpien gelten siıcher überzeitlich un sınd auf iıhrer
Abstraktionsebene „unwandelbar“ 7° Sobald CS aber konkreten
Eınzelanwendungen kommt, aßt sich eine Wandelbarkeit der S1tt-
lıchen Normen 1m Laufe der Geschichte ıcht übersehen. Weil INa  a}
aber ‚Ethik“ ebenso W1€e „Recht“) nıcht die abstraktesten
tormalen „Gesetze“ wırd verstehen dürfen, sondern die materıialen
sıttlıchen Inhalte wırd mitbedenken mussen, scheint iıcht 1Ur eine
„neutestamentlıche Ethik“ eiıner naturrechtlich fundierten Moral]l nıchts
vorauszuhaben, sondern die Moral überhaupt der Beliebigkeit gC-schichtlicher Wandlung überantwortet werden.

Um mMi1t dem zweıten Eınwand beginnen: Hıer erwelst siıch
gerade die Fruchtbarkeit der hermeneutischen Methode. Wenn, W1e€e
schon SCSART wurde, Hermeneutik das Verstehen des Ganzen Aaus
seinen Teılen und der Teıle Aaus dem Ganzen bedeutet, dann sucht
eine biblische Hermeneutik AaUuUSs dem Studium der Heıligen Schrift un
selinen Eınzelgeboten eın Grundverständnis dafür yewınnen, W 4s
Jesus Christus gewollt hat un WwW1e seine sittliche Botschaft für UHSSTE
eit angewendet werden mufßl. Sıe sucht eın Grundverständnis des
Menschen gewinnen, Ww1e nach dem Wıillen Jesu Christi se1ın soll,
und Aaus diesem Grundverständnis auch eiınen Ma{fstab dafür Eer-
halten, w1e der Christ in Situationen handeln soll, für die iın der
Offenbarung unmöglıch Eiınzelanweisungen enthalten se1n konnten.

„ Wenn das hermeneutische Problem seine eigentliche Spiıtze darın
hat, daß die Überlieferung als dieselbe dennoch Je anders verstanden

Vgl Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philo-sophischen Hetrmeneutik ( Tübingen °1965)Vgl Blank, (Anm. 49) 258
Vgl LV’iktor GCathrein, Philosophia moralis in usSuImn scholarum (Freiburg175 ‚Lex naturalis Cu: intrinsece u  3 extrinsece immutabilis st.
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werden muß, handelt s siıch darın logisch gesehen das
Verhältnis des Allgemeınen un: des Besonderen. Verstehen ist annn
ein Sondertall der Anwendung VO  3 Allgemeinem auf eine kon-
krete und besondere Sıtuation.  « 7/1 Das bedeutet für die vorliegende
rage Anhand der Schrift, die iıhrerseıits konkrete und zeıtbedingte
Aussagen macht, annn der Mensch eın allgemeınes Wıssen erwerben,
das ıhm erlaubt, einer anderen „konkreten Siıtuation gleichsam
zusehen, W as sıe VO  5 ıhm verlangt“, „dıe konkrete Situation 1M
Lichte dessen sehen, W 4s VO  a} ıhm 1m allgemeınen verlangt wird“
Weıl der Mensch als ein Geistwesen, often für den unendlichen Hor1-
ZONT des Seins, das sıch in aterıe verwirklichen hat, ıcht auf
bestimmte Verhaltensweisen der auch Selbstentwürfe ein für allemal
festgelegt 1St, 5ßt sıch ıcht 1n der endlichen kategorialen Sprache
reichend ausdrücken, w 4S allgemeın der Mensch sein soll Wohl äßt
siıch NegatıV vieles ausgrenzeN, W A4s der Mensch ıcht tun dart Wıe
aber allem Erkennen VO  a Seiendem schon ein Vorverständnıis VO  3

„Sein  CC zugrundeliegt, hne da{( 6S möglıch ware, dieses „Sein  CC all-
gemeın und klar in Begrifte fassen jenselts und unabhängıg VO

Seienden, lıegt allem Verstehen einer sittlichen Forderung ein Vor-
verständnis dessen zugrunde, W 4S 1m allzemeinen der Mensch sein
soll, hne daß CS möglıch ware, dieses „sittliche Menschenbild 1m all-
gemeinen“, das S1C' durch den geschichtlichen Wandel durchhält,
abhängıg VO  3 jeder konkreten geschichtlichen Sıtuation ın Begriffe
$assen. Hermeneutik 111 gerade methodisch herausarbeiten, daß N

innerhalb des geschichtlichen Wandels ein Geme1insames xibt, das 65

dem Menschen ermöglicht, eine ıhm fremde Sıtuation oder Epoche
verstehen, und das Allgemeıne 1mM Konkreten ertassen. Wıe ımmer
InNnan den Erfolg der Hermeneutik als wissenschaftlicher Methoden-
lehre bisher beurteıilt, 1st doch unbezweifelbar, daß es ein der-
artıges Verstehen des Allgemeiınen 1mM Konkreten gibt, das icht mi1t
einem deduktiven Schlußverfahren Aaus allzemeıinen Prämissen allein
arbeitet, und dafß man 1Ur auf diese Weıse dem Dılemma entgehen
kann, daß sıch die allgemeinsten sittlichen Prinzıpien fast w1e Leer-
ormeln mıt beliebigem Inhalt füllen lassen oder konkrete Normen
auf eine anders Situation sıch icht anwenden lassen.

Eın Paar Grundgedanken der siıttliıchen Botschaft des Neuen Testa-
mentes lassen sich hervorheben und auch formulieren: Dıie auf den
Menschen zukommenden siıttlichen Verpflichtungen SIn  d VO Men-
schen als Gebote se1ines Schöpfers erkennen, dem 1n einem pPCI-
sönlichen Kindesverhältnis gegenübersteht. Darüber hinaus weıß siıch
der Mensch als erlösungsbedürftig, als Sünder. Diese Einsichten könnte

H.- Gadamer, Ao (Anm 68) 295
Ebd 296
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ohl eın Heıide noch gyrundsätzlıch nachvollziehen, WEn auch ML1Lt
einıgen Schwierigkeiten. Weiterhin weıi(ß sıch der Christ 1n ESUS
Christus erlöst un!: einer Teilnahme Leben (Gsottes berufen, die
weıit ber das hınausgeht, W 4S aufgrund seiner natürlichen Anlagen

könnte.
Dıie Beobachtung des Sıttengesetzes 1St damıt für ıhn ıcht 1Ur eine

Erfüllung des Gebotes se1Nes Schöpfers, sondern eın Eingehen auf ein
gnadenhaftes Angebot Gottes, das 1n Jesus Christus zuteıl O1
den 1St. Die christliche Moral gyeht also VO  $ dem Vorverständnis Aaus,
dafß der Gottmensch Jesus Christus das Urbild des Menschen 1St, da{fß
1n Ihm die Menschheitsgeschichte ıhren Mittelpunkt hat, da{ß 6S keinen
Weg Gott g1ibt außer durch Ihn

Ob sıch Aaus diesem Vorverständnis des Menschen auch unmittelbare
Konsequenzen für den materialen Inhalt des Sıttengesetzes 1m ein-
zelnen ergeben, soweıt CS sıch ıcht auf Jesus Christus, seine Botschaft,
seine Kırche, die Sakramente USW.,. bezieht, ob also die lex Christi
sittliche Gebote enthält, die iıcht auch der Sache nach schon in der
lex naturalıis enthalten waren, 1St eine umstrittene Frage ® Wenn
mMan all das, WAas Vorverständnis VO Menschen in eine sittliche
Handlung eingeht, mit in das „Objekt“ des Handelns hineinnimmt,
also nicht LLUL das außere beobachtbare 'Iun MIt seiner inneren Inten-
tıon, sondern den ganzecn Wertehorizont, Aaus dem heraus einer han-
delt, mMI1t ZU „Objekt“ des Aktes zählt, wırd sıch das sıttliche
Handeln des Christen VO  3 dem elınes Nıchtchristen unterscheiden. Wer
sıch VO  3 Jesus Christus erlöst weıß, WIr 1m Nächsten icht 1Ur den
Miıtmenschen lıeben, sondern seinen Bruder 1n ESUuSs Christus. Anderer-
se1ts könnte man einwenden, daß 1m Grunde NUur eine Cu® Motivatıon
hinzugetreten 1St, nıcht das eigentliche Objekt des Aktes sıch geändert
häat, das darın besteht, dem andern Gutes u  $ Vielleicht
auft das auf eine reine Definitionsfrage hınaus, 1eweıt INa  3
den SaNzZCH sıttlichen Verstehenshorizont MmMIt hineinnehmen 111 in
die Gegenstandsbestimmung des sittlichen Aktes Der christliche
Glaube ordert ohl eine größere Liebe als die der reinen Schöpfungs-
ordnung ANSCMESSCNC; aber CS aßt sich 188838 schwer zeıgen, daß siıch
inhaltliche Änderungen des Sıttengesetzes daraus ergeben *. Ist 1mM
übrigen icht auch dıe Liebe, die die lex naturalıs fordert, iıhrem
Wesen ach unendlich 5

Vgl chüller, 1ewelt _- A, A Anm 61) 49572
Einen interessanten, ber nicht voll überzeugenden Versuch, einen inhalt-

lichen Unterschied des Ergebnisses biblischer Ethik VO:  } dem einer Naturrechts-
moral festzustellen, unternimmt Richard E genter, Die Organtransplantation 1m
Lichte der biblischen Ethik, in Moral 7zwıischen Anspruch und Verantwortung,.
Festschrift für Werner Schöllgen (Düsseldorf 1472—1

Vgl T’homas VoOoN Aquin, 109 A 5
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Wıe dem immer auch sel, der Christ besitzt 1n der Offenbarung
schon einen Leitfaden und einen Verstehensentwurt VO Wesen des
Menschen, wodurch 65 ıhm ermöglicht wird, das 1n einer
Sıtuation sittlich Gesollte eichter und sicherer erkennen als ohne
s1e., Dabe: 1St allerdings iıcht leugnen, da{ß die eigentliıche Über-
setzungsarbeit, das Erkennen des 1er un jetzt Gesollten, durch Ver-
nunfttätigkeit geleistet werden mufß. Wırd damıt ıcht doch wıeder
die philosophische Erkenntnis mMIt a1l ıhrer Fragwürdigkeıit, nämlich
das hermeneutische Bemühen, un nıcht das geoffenbarte Wort (ottes
ZUuUr eigentlichen Erkenntnisquelle der Moral? Dıiese Schwierigkeit aßt
sıch 1ın keinem Falle vermeıiden: Wenn überhaupt das sittlich Gesollte
dem Menschen erfaßbar se1ın soll, mu{ 6S durch selne Vernunft Eer-

kennen. ber diese Hermeneutik wırd 1m übrigen ıcht VO'  3 einem
isolıerten Philosophen seinem Schreibtisch geleistet, sondern voll-
zıieht sıch innerhalb der Kirche und durch s1e. Dıie Kirche als die
Gemeinschaft der Gläubigen hat für diese letzte Heılszeit das Ver-
trauen, dafß der ıhr versprochene Heılıge Geılst s1e ıcht verlassen
werde, dafß ıhr das Verständnis für dıie sittliche Botschaft Jesu Christı
verloren geht. Daß diese Hermeneutik iıhr gelingt, dafür annn s1e S1C|
auf das Wort Christı stutzen: „Noch vieles hätte ich euch SASCNH,
doch iıhr könnt ON jetzt noch icht en. Der Gelst der Wahrheıit,

wırd euch 1n die volle Wahrheit eintführen. Der Heılıge Geıst, den
der Vater in meınem Namen senden wiırd, wırd euch alles lehren
und euch alles erinnern, W as ıch euch gesagt habe.“ Dıie angesichts
der Geschichtlichkeit des Menschen gyrundsätzliche Unmöglichkeit, ein
Sıttengesetz ein für allemal formulıeren, das für alle Zeıiten den
Menschen den Willen (sottes kundtut, wiırd durch diese Verheißung
des Herrn se1ine Kirche überwunden. Daraus gewıinnen die Aus-

der Kirche in Ethik und Moral, auch WEnnn s1e innerhalb des
Glaubenshorizontes durch rein „naturrechtliche“ Überlegungen _

stande gekommen sind, ıhre theologisch verbindliche raft Der Christ
befolgt s1e nıcht NUur ihrer inneren philosophischen Einsichtig-
keit, sondern 1im Glauben den in der Kirche wırksamen Geıist Jesu
Christı.

Die besondere Bedeutung der moraltheologischen Hermeneutik in unserer eit

Es bleibt 1U  $ noch der rage nachzugehen nach den Ursachen,
die Notwendigkeıit einer Hermeneutik 1m Bereich der Sittlich-

eit erst heute der Kırche stark 1Ns Bewußtsein trıtt. Ist „Her-
meneutık“ icht vielleicht 1LUFr ein Schlagwort, bestenfalls eine
schöne Theorie, spater hinzuerfunden, ber die Tatsache hinweg-

Jo 16,12 E 14,26



HERMENEUTIK DER MORALTHEOLOGIE

zutäuschen, da{fß das, W as die Kirche früher lehrte und wofür sı1e
keiner Hermeneutik bedurfte, talsch WAar oder jedenfalls heute keine
Geltung mehr beanspruchen kann? Bısher schien jedentalls dıe Kırche
eın Sıttengesetz VEILTFELCH,; das aut einer ıhrer Substanz nach
veränderlichen „Natur“ des Menschen aufbaute, das in der lex 2Aeterna
des Schöpfers seinen Ursprung hatte, das keiner geschichtlichen Her-
meneutik bedurfte.

Eın Wandel 1m Selbstverständnis des Menschen der heutigen
Zeit 1St unverkennbar, w1e von der / tradıtionellen kirchlichen
Moraltheologie iıcht vorausgesehen oder für möglıch gehalten wurde.
Deshalb mufsten die Ausführungen ber die Irrtumsfähigkeit des
authentischen Lehramtes den Anfang gestellt werden. Der Wandel
betrift gerade die Auffassung ber die Wandelbarkeit oder Unwan-
delbarkeit der sıttliıchen Einzelnormen. Mıt dem Zweıten Vatikanı-
schen Konzıl hat die Kırche selbst manche de facto zeitgebundenen Aa
fassungen, die bisher als überzeitlich un unveränderlich gültig VOI-
treten worden 9 relativiert. Vertritt das authentische Lehramt
heute eine andere Auffassung als {rüher, hat sıch die rühere (eben
zeitgebundene) Lehre als wandelbar erwıesen, insbesondere darın, daß
eine solche Lehre als unwandelbar behauptet wurde.

Be1 niherem Zusehen 1St die Wandlung aber SdI ıcht orofß, w1e
s1ie zunächst erscheinen Mas Was sıch geäindert häat, sınd iıcht sehr
die ınhaltlıchen Forderungen des Sıttengesetzes, sondern einzelne HC
schichtlich bedingte Anwendungen, oder SENAUCT: Dıie theoretische
Auffassung, daß solche Anwendungen überzeıtlich gelten, also dıe
Theorie ber diese Normen. Eınen Wandel sittlicher Auffassungen hat
CS ın der Geschichte der Kırche schon immer gegeben, w1e selbst für die
Oftenbarungsgeschichte gezeigt wurde. Der Wandel vollzog sıch 1Ur

ın größeren Zeiträumen un Lrat deshalb weniger 1Ns Bewußlßtsein. So
konnte CS in der Kırche sehr leicht eine theoretische Reflexion ber dıe
Moral geben, die diesen Wandel übersah und die u revıdiert werden
mufß, ohne da deshalb die Interpretation des Sıttengesetzes Christi]ı
selber talsch SCWESCH ware.

Heute vollzieht sıch, schlagwortartig ausgedrückt, der Übergang
von einer statıschen einer dynamıschen Gesellschaft, un:! damıt
wırd der Wandel selbst Gegenstand der Reflexion. In der tradıtions-
bestimmten vorindustriellen Gesellschaft ahm der Mensch die gesell-
schaftlichen Ordnungen als selbstverständlich, als durch die Natur
selbst gESETZT hin Br dachte ıcht daran, S1e kritisch überprüfen;
CS gehörte 1U einmal ZU menschlichen Leben in jener statıschen
Gesellschaft, daß INan sıch der bestehenden Ordnung, die als durch
Gott selbst ZESCELIZL gedacht wurde, fügte. Der heutige Mensch ebt
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dynamıschen Gesellschaft die dadurch gekennzeichnet 1ST, da{ß
die Ordnung, der unterworten 1ST, WEN1SSTENS Prinzıp VO  on ıhm
selbst bestimmt wiırd C  c

Wıe früher die Produktionsmethoden Landwirtschaft und Hand-
werk relatıv unverändert VO Vater ZU. Sohn weıtergegeben wurden
und IMNa  w es sıch Sar ıcht eisten konnte, von den erprobten, CI-
maflßen VO  5 der Natur selbst vorgegebenen Verfahren abzuweıichen,
weıl der wirtschaftliche Spielraum als Voraussetzung für das Exper1-
ment SCNNS WAar, konnte INan sich 6S auch gesellschaftlichen
Leben nıcht leisten, dıe bestehende Gesellschaftsordnung, die als durch
die Natur selbst SESETIZL angesehen wurde, und die damıt gegebenen
praktischen Verhaltensweisen Frage stellen Heute sucht der
Mensch ıcht NUur Produktionsmethoden aufend verbessern
un investiert großen eil seiner Energıe un: Intelligenz die
Erforschung Verfahrensweisen, sondern auch Gesellschaft-
liıchen 1ST die Modernität dadurch gekennzeichnet, „dafß der Mensch
sıch ıcht mehr stabılen Ordnung unterwerten braucht SOI1-

ern ständıg versucht, C1iNC der Freıiheit besser angepalte Ordnung
schafften“

Diese Neıigung ZUr kritischen Überprüfung des Bestehenden
Hinblick auf C1inNn Besseres macht auch VOT dem nıcht Halt, W 4S ıhm
als moralısche Forderung vorgestellt wird. Eıne CU«C gesellschaftliche
Ordnung erfordert auch C6 Verhaltensweıisen. „Dıie Wandlungen
von Denkweisen und Strukturen stellen häufg überkommene Werte

Die VO  =) rüheren CGenerationen überkommenen Instıitu-rage
LLONECN, Gesetze, enk- und Auffassungsweisen scheinen den wiıirk-
lichen Zuständen VO  . heute iıcht mehr jedem Falle ent-

sprechen c 79 Es bietet sıch dem Menschen die Hoffnung auf C111l

reicheres, erfüllteres und freieres Leben: VO  a diesem Zukunftsbild her
empfängt sittlıchen Impulse

Die Kırche hat diesen Wandel der Lebensauffassung ıcht herbei-
geführt, aber S$1ie hat auf dem Zweıten Vatiıkanıiıschen Konzıil diese
CSu:s Siıtuation festgestellt anerkannt un MI1It ıhrer Botschaft VO  3

Jesus Christus, dem Mittelpunkt und Ziel der SAaNZCH Menschheits-
geschichte, vereinbar erklärt“® Damıt hat S1I1C den Versuch aufgegeben,
die moderne Welt MI1Lt den Kategorıen Philosophie der Ver-
gangenheıt begreifen wollen, 1e]1 Wertvolles und bleibend
Gültiges diese Philosophie auch enthalten Mag Der Übergang von

Harry Hoefnagels, Erneuerung der oral Sozliologische Erwägungen
CIN1ISCN Tendenzen i modernen Denken, 1H WortWahrh 274 (1966) 182
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einem ungeschichtlich der Vergangenheıit oriıentierten Denken 1n
eine rapıd sıch wandelnde Gegenwart erfolgte aber plötzlich, da{fß
eine ZeW1sse Verwirrung unvermeıdlich WAar. Es wırd sıch aber bald
herausstellen, „dafß allen Wandlungen vieles Unwandelbare zugrunde-
lıegt, W as seinen etzten Grund in Christus hat, der derselbe ISt,
gESsSLEN, heute und 1n Ewigkeıt.

Da{( diese Anpassung der irchlichen Lehre die moderne Zeıt
ıcht rascher und reibungsloser erfolgte, Jag auch einer gewıssen
Fehlentwicklung 1m Verständnis des Lehramtes selber. Vor allem nach
dem Ersten Vatikanischen Konzıl wurde das Lehramt besonders des
Papstes eher als eine Autorität über die Kırche als eine Autorität der
Kirche selbst verstanden Die Meinungsbildung innerhalb der Kırche
vollzog siıch hauptsächlich VO  3 oben nach e Päpstliche Verlaut-
barungen sittlichen und soz1alen Fragen wurden vorbereıtet VO  3
einem relatıv kleinen Kreıis VO  3 Theologen durch theoretische Analyse
un Deduktion Aaus allgemeinen Prinzıpien, die zr gyroßen eıl 1mM
Miıttelalter worden Eın Kommunikationssystem,
durch das sıch das Wertertfahren der unmittelbar Betroftenen nach
oben hätte ZUr Geltung bringen können, War NUur schwach entwickelt.
Dıie Möglıichkeıit, abweichende Auffassungen oder Kritik innerhalb
der Kırche öftentlich AT Diskussion stellen, War weıtgehend AaUus-

geschlossen.
Im Bereich der kirchlichen Soziallehre führte das dazu, daß sich weitgehend

darauf beschränkte, päpstliche Verlautbarungen kommentieren und inter-
pretieren, während katholische Sozialwissenschaftler eigene Gedanken LLUL auf
ihre tein persönliche Verantwortung hin und außerhalb der katholischen Soz1al-
lehre vorbrachten. Für alle bedeutsamen Fragen wartete 111411 auf eine päpstliche
Stellungnahme. Dadurch erhielt die katholische Soz1iallehre Wwar ine oroße Ge-
schlossenheit, ber ihre Aussagen wurden fragwürdiger, Je stärker S1e sich
auf Einzelprobleme einließ, die 1ine CNauCc Kenntnis aller näheren Umstände
Vvoraussetzen. Jje mehr verbindlich gemeinte Aussagen das höchste kirchliche ehr-
am  —A machte, weniger konnte für diese Aussagen Allgemeingültigkeit
beanspruchen, mehr bedürfen diese Aussagen heute nach wenigen en
schon einer hermeneutischen Interpretation,.

Damıt hängt die heute oft beklagte „Verrechtlichung“ der Moral
CNg men. Dıie moraltheologischen Handbücher, 1n lateinischer
Sprache vertaßt und Jahrhunderte hiındurch fast unverändert be-
Wahrt für den Seelsorger eine eigenständıge Autorität,

Ebd
Vgl Heinrich Fries, HX SCSC, 10  } ecclesiae‘‘, Volk (sottes;

Festgabe für 0SE, FHöfer. Hrsg. VO:  a Kem191us Bäumer un Heimo Dolch (Freiburg
480—-500

Die klassischen mortaltheologischen Handbücher gleichen sich vielfach nicht
Nnur im Aufbau und Inhalt, sondern Og: bis 1n einzelne Formulierungen. Wie
wenig InNa:  5 sich traute, uch 1LLUL in Kleinigkeiten etwas ändern, WIr beispiel-
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ÜAhnlich wı1ıe für den Juristen das (Gesetz un dessen authentische Inter-
pretation durch die Rechtsprechung. Für die Beichtpraxis wurden ber
den Katechismusunterricht un dıe „Beichtspiege C6 estimmte allge-
meıne sıttliıche Verpflichtungen den Gläubigen 1Ns Bewußtsein gerufen,
die oft LUr einen Teilbereich ihres Lebens betrafen B Dabeıi ergab 605

sıch von der Beichtpraxıs her, da mehr der Gehorsam gegenüber der
Kirche, die diese Gebote lehrt, als der sittliche Wert des Gebotenen
selbst das Handlungsmotiv der Christen bıldete. So wurde der e1nN-
zelne Gläubige wen1g veranlaßt, tür die 1n seinem täglichen Leben
sıch stellenden sıttlichen Fragen eigenständige Lösungen suchen,
selbst eiıne Hermeneutik der christlichen Sıttenlehre betreiben, un

WAar CZWUNSCNH, 1n allen Zweitelställen sıch be1 seinem Beichtvater
Rat holen, der seinerselts aut die AUS der Vergangenheıit TLammMeEN-
den Handbücher angewlesen blieb Dıie als „Situationsethik“ gekenn-
zeichnete Haltung, die das reıin subjektive Gewıssen einselt1g ber-
betont, Mag ıhren psychologischen Ursprung teilweise darın finden,
dafß INad  a daran verzweifelt, dıe 1n der modernen Welt auttretenden
Moralprobleme mit Hılfe der überkommenen Schemata lösen
können.

Um die Verrechtlichung der Moral überwınden, wird 65 darauf
ankommen, in der Verkündigung den Gläubigen die tragenden S1tt-
lıchen VWerte, autf die sıch iıhr Handeln auszurichten hat, stärker 1Ns
Bewulflfstsein rufen, für die Einzelanwendungen aber der sittlichen
Eiıgenverantwortung einen größeren Raum zuzubilligen. Hierfür ıer
eine Kasuıistik, die siıch iıcht als gleichsam gesetzlıche Einschränkung
des Freiheitsraums versteht, sondern die beispielhaft deutliıch
machen SuCHht; WwW16€e sittlıche Entscheidungen in der modernen Welt mIi1t
ihren komplexen Verhältnissen getroffen werden mussen, mehr enn
Je erforderlich. Das bedeutet nıcht, da die negatıven Normen des
Sıttengesetzes als „ Todesliniıen“ ıhre Bedeutung verlieren. Wohl aber
ann sıch dıe christliche Moral nıcht darın erschöpfen, diese Todes-
liınıen abzustecken ®. Vielmehr wiıird dıie Moraltheologie VOT allem
„die Motive christlichen Verhaltens durch wertnehmendes, kontem-
platıves Verweıilen be] den entsprechenden Offenbarungswahrheiten
gewınnen“ mussen und VOoO  e} da her ZUur Lösung der rage beitragen:
haft daran deutlich, daß 19  - die für Fasttage erlaubten Speisemengen uch dann
noch in Unzen maß, als 1Nan Zu Verständnis dieser Gewichtseinheit GGE Malli}-
einheiten in Klammern beifügen mußte.

Die spezifischen Berufspflichten eines jeden einzelnen, die sich nıcht leicht
in allgemeine Gebote fassen lassen, blieben vielfach außerhalb des Gewilissens-
horizontes der Gläubigen, jedenfalls 1n bezug auf die Beichtpraxis.

Eıine stark rechtlich konzipierte Moral, verbunden mit einer bestimmten
Interpretation des Probabilismus, INa dazu beigetragen haben, daß das Lehramt

mehr Einzelfragen Stellung nehmen mußte. Nach dieser Interpretation
verlor ein Gebot uch das Sittengesetzes dann seine verpflichtende Kraft, WEe:



HERMENEUTIK DER MORALTHEOLOGIE

Wiıe sollen WIr als Christen un1ls verhalten ®> In der gefaßten
Moraltheologie kommt der Hermeneutik eine zentrale Rolle

Das hermeneutische Problem besitzt aber noch eine andere
Dımension als 1LLUL: die des geschichtlichen Abstandes VO  w früheren
Zeıtepochen. Die Christenheit bıildet keine geschlossene Kultureinheit
mehr, sondern besteht AUS vielen Teilkirchen, die auf verschiedenem
kulturellem Nıveau stehen, die verschiedene Traditionen enthalten, 1n
denen die Menschen ihr sıttliches Leben sehr verschiedenen
sozlalen, kulturellen un wiırtschaftlichen Bedingungen führen
haben Zwar wächst die Welt immer mehr ST Einheıt9
un eine gewl1sse Vereinheitlichung 1St unverkennbar. Andererseıits
besinnen sıch die Völker der Entwicklungsländer autf das ıhnen eigene
Kulturerbe, das S1e iıcht einer alles einebnenden Weltzivilisation
opfern wollen.

Die Kirche 1St sıch 1n den etzten Jahrzehnten stärker der Tatsache
bewußt geworden, da{ß s1e nıcht die Lebensweisen der westlichen
Zivilisation den Entwicklungsländern aufdrängen darf, wenn s1e 1n
diesen Ländern wirkliches Heımatrecht gewinnen 11 Das hat ZUrFr

Folge, dafß auch in der Ethik und Moral Unterschiede auftreten,
deren Verständnis die hermeneutische Methode beizutragen hat In
scharfer orm hat sıch dieses Problem schon 1n bezug auf die poly-

Eheformen des mittleren Afrikas gestellt, die mit der be-
treftenden Wirtschaftsordnung verknüpft sınd, da{fß den Menschen el1ne
UÜbernahme der Ehenormen des C 4€ unmöglıch erscheint®. Müssen
diese Völker deshalb VO  $ der Kırche ausgeschlossen bleiben, solange
sıch ıhre wirtschaftliche und soz1ale Struktur nıcht geäindert hat? Das
1St 1LLULE ein csechr krasses Beispiel dafür, da{ß das christliche Sıttengesetz
auch Z selben geschichtlichen Zeitpunkt iıcht ohne hermeneutische
Interpretation auf Völker mit verschiedener kultureller Entwicklung
angewandt werden ann. Eine praktische Konsequenz daraus wurde
bereits dadurch 1n etwa2 SCZOSCNH, dafß den regionalen Bischotskonfe-
renNnzen eine oyrößere Autonomıie ZuUur Leiıtung der einzelnen Teilkirchen
zugebilligt wurde.

ber selbst innerhalb desselben geographischen Gebietes können
ine entsprechende Anzahl VO'  s angesehenen Moraltheologen die Geltung dieses
Gebotes bezweifelte, ohne VO': der Kirche gerugt werden. Das Lehramt sah
sich Iso immer dort DE Eingreifen SCZWUNSCNH, 1nNe sittliıche Verpflichtungin Frage gestellt wurde, deren Gültigkeit VO: hoher Bedeutung erschien, wel
alles, Was VO': Lehramt in Dingen der Moral geduldet wurde, als schlechthin
erlaubhbt angesehen werden mußte Diese dofge scheint VOTL Hlem ZECEWESECNHNse1n, die aul VI Zurfr Veröffentlichung der Enzyklıka ‚‚Humanae Viıitae“® a1il-
laßte
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Dıfterenzierungen auftreten. Nıcht 11UL die moderne Gesellschaft
sıch AaUsSs vielen Teilgruppen un Verbänden9 sondern auch
innerhalb der Kırche Z1ibt CS immer mehr eine Vieltfalt VOonNn Meınungen
un Auffassungen *, dıe sıch ıcht mehr eintach von oben her regle-
mentıieren lassen ®. Der Difterenzierungsprozeiß der Auffassungen 1St
MI1t einem Verlust Einheitlichkeit des Verhaltens bezahlen. Da-
für bietet aber die Chance, dafß Teilgruppen innerhalb der Kırche

eiınem tieteren Verständnıis un einer vollkommeneren Verwirk-
lıchung der sittlichen Botschaft Christi gelangen, als 6S ohne eine der-
artıge difterenzierte Interpretation möglıch ware. SO annn die Her-
meneutıik einen entscheidenden Beıitrag eisten der VO Konzıl
geforderten Erneuerung und Vervollkommnung der Moraltheologie
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Schon [ 9natius DON Loyola machte darauf aufmerksam, daß se1ine Exerzitien mit
ihren hohen sittlichen Forderungen nıcht für alle Menschen in gleicher Weise
gee1ignet sind. Er wollte die ‚homines rudes‘ niıcht mit sittlichen Forderungen
Nr. 18
belastet wissen, die S1e niıcht tragen in der Lage waren (vgl Exercitia Spiritualia,
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